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2. Deutschland hatte im Januar 2010 mit dem informellen Dokument 
WP.15/AC.2/16/INF.23 die Aufnahme eines neuen Unterabschnitts 1.6.7.5 
vorgeschlagen. Buchstabe c war mit dem informellen Dokument 
WP.15/AC.2/16/INF.23/Rev.1 eingeführt worden (das nicht auf der Website der 
UN-ECE steht) und ist im ADN 2011 enthalten. 

3. Der Grund für diese Ergänzung ist unklar. Zwischen der Notwendigkeit des 
Explosionsschutzes und der Notwendigkeit eines Feuermeldesystems in den 
Wohnungen/im Steuerhaus besteht kein konsequentieller Zusammenhang. Einige 
Sachverständige sind der Meinung, dass dieser Absatz gestrichen werden sollte. 

4. Bislang besteht zwischen den Vorschriften für Feuermeldesysteme in den 
Wohnungen/im Steuerhaus bei Schiffen des Typs N und N Doppelhülle kein 
Unterschied. 

  Vorschlag 

5. Absatz 1.6.7.5.1 Buchstabe c streichen. 
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